Geschéaftsordnung

des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopéden (BDK) e.V.

(8 11 Ziffer 2.2 der Satzung)

§1
Geltungsbereich
Die Geschéftsordnung gilt fur Mitgliederversammlungen und sinngemaf} fir Landes-
versammlungen und alle sonstigen Versammlungen und Sitzungen des Berufsverban-

des.

Versammlungen des Vereins sind nicht 6ffentlich. Der/die Vorsitzende kann Gésten
die Anwesenheit gestatten.

§2
Versammlungsleitung
Der/die Versammlungdleiter/in ertffnet, leitet und schlieft die Versasmmlung. Er/Sie
stellt die satzungsméailige Einberufung fest und bestellt einen Wahlleiter, einen Proto-

kollfuhrer und einen Fuhrer der Rednerliste.

Fur die Dauer der Verhinderung des Versammlungsleiters oder seiner Teilnahme an
der Aussprache Ubernimmt sein Stellvertreter das Amt.

Bel Versammlungen ohne gewéhlten Versammlungsleiter wird die Versammlung vom
Vorsitzenden geleitet.
§3
Tagesordnung
Der Versammlungsleiter gibt die Tagesordnung und die Antrage bekannt.

Uber Dringlichkeitsantrage (§ 11 Ziffer 10.2 und 10.3 der Satzung) wird nach den tib-
rigen Tagesordnungspunkten verhandelt.

Die Mitgliederversammlung kann die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte andern
und mit einer 2/3-Mehrheit einen Tagesordnungspunkt absetzen.
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§4
Antrége

Antrége aus der Mitgliederversammlung (8 11 Ziffer 10.4 der Satzung) sind dem Versamm-
lungsleiter schriftlich zu Ubergeben und von ihm in der Reihenfolge ihres Einganges bekannt-
zugeben.

§5
Antrége zur Geschéaftsordnung

Antrége zur Geschéftsordnung kénnen wahrend der Versammlung jederzeit mindlich
gestellt werden, nicht jedoch wahrend einer Abstimmung oder einer Wahlhandlung.
Zur Geschéaftsordnung ist das Wort auf Zuruf zu erteilen. Wer zur Geschéftsordnung
spricht, darf nicht zur Sache sprechen.

Zur Geschéftsordnung dirfen nur ein Redner fir den Antrag und ein Redner gegen den
Antrag sprechen; danach wird Uber den Geschaftsordnungsantrag abgestimmit.

Antrége zur Geschéaftsordnung sind nur zuldssig zu

3.1 Begrenzung der Redezeit

3.2 Schlul? der Rednerliste

3.3 Schlul3 der Aussprache

3.4 Vertagung

3.5 Ubergang zur Tagesordnung

3.6 Anderung der Formulierung von Antragen

3.7 VerstofRe des Versammlungsl eiters gegen Satzung oder Geschéftsordnung

4. Redner, die bereits zur Sache gesprochen haben, dirfen einen Antrag auf Begrenzung
der Redezeit, auf SchluR der Rednerliste, auf SchluR der Aussprache und Ubergang
zur Tagesordnung nicht stellen.

§6

Beratung

Der Versammlungdleiter eréffnet zu jedem Tagesordnungspunkt die Beratung und er-
teilt zundchst dem Berichterstatter oder dem Antragsteller das Wort.

Der Versammlungsleiter kann festlegen, dal3 Tagesordnungspunkte gemeinsam bera-
ten werden.

Wer an der Aussprache teilnehmen will, muf3 sich in die Rednerliste eintragen lassen.

Die Wortmeldung ist dem Fuhrer der Rednerliste schriftlich, durch Zuruf oder durch
Handzeichen anzuzeigen. Der Versammlungsleiter erteilt das Wort.
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AuRerhalb der Rednerliste erhalten das Wort
a) der Bundesvorsitzende, der das Wort delegieren kann
b) der Versammlungdleiter
¢) Redner zur Geschéftsordnung

5. Die Redezeit kann durch Beschlul der Mitgliederversammlung beschrankt werden.
Uberzieht ein Redner die Redezeit, so ist ihm nach Abmahnung durch den Versamm-
lungdleiter  das Wort zu entziehen. Die Beschrénkung der Redezeit gilt nicht fr
den Bundesvorsitzenden und denjenigen, an den er das Wort delegiert hat.

6. Der Versammlungsleiter erklért die Beratung fir geschlossen, nachdem er vorher dem
Antragsteller das SchluBwort ertellt hat.
87
Abstimmung
Im Anschlul3 an die Beratung findet die Abstimmung Uber die Antrége statt.
Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Antrage ist zu verlesen. Der Wort-
laut des Antrages ist zu verlesen. Uber den weitergehenden Antrag ist zuerst abzu-
stimmen. Bestehen Zweifel, welcher Antrag der weitergehende ist, so entscheidet der

Versammlungsleiter endguiltig ohne Aussprache.

Der Versammlungsleiter erdffnet die Abstimmung. Das Ergebnis wird vom Ver-
sammlungsleiter in der Reihenfolge

» Wer stimmt fUr den Antrag?
» Wer stimmt gegen den Antrag?”
» Wer enthélt sich der Stimme?*
ermittelt und verbindlich festgel egt.
4. Abgestimmt wird
a) durch Handaufheben
b) auf Verlangen von 1/3 der anwesenden Mitglieder schriftlich auf Stimmzetteln
mit ,Ja", ,Nein“ oder , Enthaltung”.
§8
Wahlen

Mit Aufruf des Tagesordnungspunktes ,, Wahlen® Ubernimmt der Wahlleiter die Lei-
tung der Versammlung mit alen Rechten und Pflichten.

Der Wahlleiter bestimmt die Wahlhelfer.

Geschéftsordnung Seite3von 4



Wahlvorschldge sind dem Wahlleiter mitzuteilen. Die Wahlvorschlégge werden be-
kannt gemacht. Vor der Wahl sind die Vorgeschlagenen vom Wahlleiter zu fragen, ob
sieim Falle ihrer Wahl das Amt annehmen. Es findet eine Aussprache statt. Danach
er6ffnet der Wahlleiter die Wahlhandlung.

Gewdhlt wird durch Stimmzettel. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, kann die
Wahl durch Handaufheben erfolgen, wenn kein Widerspruch erhoben wird.

Der Wahlleiter gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. Das Ergebnis ist schriftlich nie-

derzulegen. Die Wahlunterlagen sind vom Protokollfihrer in einem verschlossenen
Umschlag zu den Protokollunterlagen zu nehmen.

§9
V ersammlungsordnung
Der Versammlungsleiter kann die Sitzung jederzeit unterbrechen. Er setzt gleichzeitig
den Zeitpunkt fur den Wiederertéffnung fest. Verladt der Versammlungsleiter seinen

Platz, ist die Sitzung unterbrochen.

Der Versammlungsleiter kann Zwischenrufe untersagen und kann einen Redner zur
Sache rufen. Er kann das Wort entziehen.

Der Versammlungsleiter kann Teilnehmer rigen, im Wiederholungsfall zur Ordnung
rufen, zu einem Tagesordnungspunkt das Wort entziehen und von der Sitzung ganz o-
der zeitweise ausschlief3en. Gegen den Ausschlul® kann der Betroffene Einspruch ein-
legen. Uber den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung sofort ohne Aus-
sprache und ohne Stimmrecht des Betroffenen. Der endguiltig ausgeschlossene Teil-
nehmer hat die Sitzung sofort zu verlassen.

Tontrégeraufzeichnungen sind ohne Zustimmung des V ersammlungsleiters unzul ssig.
Von der Genehmigung ist die Mitgliederversammlung zu unterrichten.

Das Hausrecht nimmt der Versammlungsleiter wahr.

§10
Protokoll
Uber die Versammlung ist ein Protokoll zu fuhren, in dem der wesentliche Verlauf der Sit-
zung, die gestellten Antrége und die Beschllisse niederzulegen sind. Das Protokoll ist vom
Bundesvorsitzenden, vom Versammlungsleiter und vom ProtokolIfihrer zu unterzeichnen.
§11

Diese Geschéftsordnung tritt am 22. Mai 1992 in Kraft.

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21. Mai 1992.

Geschéftsordnung Seite4 von 4



	Geschäftsordnung

